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Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan – Vorentwurf für den Bebauungsplan 157 „Neue Mitte 
Golm“ ist zu stoppen und der Vorentwurf grundlegend zu überarbeiten. 

Im Vorfeld ist ein öffentlicher Erörterungstermin durchzuführen. Anlässlich dieses Termins ist 
insbesondere darzustellen, wie die Ergebnisse der auf Grundlage des Siegerentwurfs des 
studentischen Wettbewerbs in 3 öffentlichen Terminen durchgeführten Planungswerkstätten mit den 
Bürgern in Varianten für ein städtebauliches Konzept umgesetzt wurden. Zugleich ist zu erörtern, wie 
die Prüfung auf Eignung der einzelnen Varianten für die Strukturentwicklung zur Auswahl der finalen 
Planung des Vorentwurfes erfolgt ist. 

Der Ortsbeirat Golm fordert, die Durchführung einer Einwohnerversammlung und eine anschließende 
Wiederholung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB zu dem überarbeiteten 
Bebauungsplanvorentwurf durchzuführen.

Der überarbeitete Bebauungsplanvorentwurf ist vor erneuter frühzeitiger Beteiligung im Ortsbeirat Golm 
vorzustellen.

gez. Kathleen Krause
Ortsvorsteherin
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Der Ortsbeirat Golm hat in seiner 12. öffentlichen Sitzung am 28.05.2020 einstimmig beschlossen 
(DS 20/SVV/0567), diese den Ortsteil betreffende Angelegenheit der Stadtverordnetenversammlung 
zur Beschlussfassung vorzulegen (gemäß § 46 Abs. 2 BbgKVerf).
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